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Durchführung von 
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Gründung eines
Messeunternehmens

Betrieb des Unternehmens
(VA-Tätigkeit)

Keine öffentlich-rechtl.
Beschränkungen insb. keine

Sachkunde- oder
Bedürfnisprüfung

Vorgaben laut
Gewerbeordnung
insb. Festsetzung

Freie Wahl der
Gesellschaftsform.
Zu empfehen sind

Vorgaben laut
Versammlungsstätten-

verordnung

GmbH AG

Bild 13: Durchführung von Messen und Ausstellungen

I. Gründung eines Messeunternehmens

Im Unterschied zu manchen ausländischen Rechtsordnungen ist die Gründung eines 
Messeunternehmens in Deutschland frei und unterliegt keiner besonderen staatlichen 
Kontrolle. Auch ausländische Unternehmen oder Verbände dürfen eine Messege-
sellschaft in Deutschland gründen. Ausländische Einzelpersonen müssen allerdings 
die Vorgaben des Aufenthaltsgesetzes beachten. Aufgrund von EU-Recht oder zwi-
schenstaatlicher Vereinbarungen können Privilegierungen bestehen. So genießen 
EU-Bürger, die sich als Messeveranstalter betätigen möchten, die EU-weite Nieder-
lassungs- und Dienstleistungsfreiheit (Art. 45 und 56 AEUV). Deutsche können sich 
zudem auf das Grundrecht der Berufsfreiheit nach Art. 12 GG berufen.

Bei der Wahl einer Gesellschaftsform werden gleichfalls keine besonderen rechtlichen 
Vorschriften gemacht. Es sind demnach alle Gesellschaftsformen des Handelsrechts 
möglich, seien es Personengesellschaften (wie oHG oder KG) oder Kapitalgesell-
schaften (wie GmbH oder AG). Aus haftungsrechtlichen Gründen, Gründen der 
Kapitalbeschaffung und -ausstattung und Kontinuitätsgründen empfehlen sich für 
eine Messegesellschaft oder einen Messeveranstalter in erster Linie die GmbH und 
die AG. Für das Gründungsprozedere25 sind dann die Vorgaben des GmbH-Gesetzes 
und des AktG zu beachten. Das bedeutet vor allem:

25  Genauer dazu Klunzinger GesR § 8 zur AG und § 11 zur GmbH. 
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AG GmbH
• Feststellung der Satzung
• Mindestnennbetrag des Grundkapitals: 

50.000 EUR
• Ein oder mehrere Gründer
• Aktienübernahme durch die Gründer
• Bestellung des ersten Aufsichtsrats, der 

Abschlussprüfer und des Vorstandes
• Einzahlung auf das Aktienkapital (min-

destens ¼ des Aktiennennbetrages)
• Gründungsbericht
• Gründungsprüfung
• Anmeldung zum Handelsregister

• Abschluss des notariellen Gesell-
schaftsvertrages

• Mindeststammkapital:�25.000 EUR,�
bei der Unternehmergesellschaft: 
1 EUR

• Angabe der Höhe der Stammeinlagen
• Ein oder mehrere Gesellschafter
• Bestellung der/des Geschäftsführer/s
• Erbringung der Stammeinlagen 

(mindestens ¼ bei Bareinlage im 
Zeitpunkt der Anmeldung)

• Anmeldung zum Handelsregister

Bild 14: Wichtige Gründungsvoraussetzungen bei AG und GmbH

Nach Eintragung als GmbH oder Aktiengesellschaft im Handelsregister sind diese als 
juristische�Personen�existent,�vgl. §�11�GmbHG;�§�41�AktG.�Das�bedeutet�vor�allem,�
dass die Unternehmen rechtsfähig sind. Sie können eigener Träger von Rechten und 
Pflichten werden. Als solche können sie zB Eigentümer (zB von Immobilien oder 
beweglichen Sachen) oder Forderungsinhaber sein, Prozesse führen oder verklagt 
werden und Verbindlichkeiten haben. Ihr Vermögen ist juristisch von dem der jewei-
ligen�Gesellschafter�getrennt,�vgl. §�13�GmbHG;�§�1�AktG.

II. Durchführung von Messen

Während die soeben beschriebene juristische Geburt keine nennenswerten Probleme 
aufwirft, reglementiert der Staat die Betätigung von Messegesellschaften und Messe-
veranstaltern durch spezielle öffentlich-rechtliche Vorschriften.

Hervorzuheben sind hier besonders die Gewerbeordnung und die Muster-Versamm-
lungsstätten-Verordnung.26

1. Die Gewerbeordnung

Wie jede Art gewerblicher Tätigkeit unterliegt auch die gewerbliche Durchführung 
von Messen, Ausstellungen und Märkten öffentlich-rechtlichen Vorgaben, dh ge-
wissen staatlichen Restriktionen und Kontrollen. Rechtliche Grundlage dafür ist 
die Gewerbeordnung, die auch als »Grundgesetz des Gewerberechts«27 bezeichnet 
wird. Die GewO gilt nach der Föderalismusreform im Hinblick auf das Messe- und 
Ausstellungsrecht zwar nur noch als Landesrecht weiter, ist aber (glücklicherweise) 
nur in Rheinland-Pfalz durch eigenständige Regeln abgelöst worden, sodass sie im 
Folgenden zugrunde gelegt werden kann.28

26  S. unten 4. Teil Kap. A S. 185. 
27  Stober Einführung zur NWB-Textausgabe, Wichtige Wirtschaftsverwaltungs- und Gewerbege-

setze, 30. Aufl. 2018, S. XV.
28  S. oben Kap. A S. 126.
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Die Gewerbeordnung verfolgt in erster Linie ordnungs- und polizeirechtliche Ziele 
und wird von dem grundlegenden Prinzip der Gewerbefreiheit dominiert. Dieses in 
§ 1 GewO verankerte Prinzip besagt, dass der Betrieb eines Gewerbes jedermann 
gestattet ist, soweit nicht durch dieses Gesetz Ausnahmen und Beschränkungen 
vorgeschrieben oder zugelassen sind. Diese ist je nach Gewerbeart unterschiedlich 
stark verwirklicht, weshalb ein Blick auf die drei verschiedenen Arten gewerblicher 
Tätigkeit geworfen werden soll.

Dass die Beteiligten am Messegeschehen, insbesondere Messegesellschaften, Messeve-
ranstalter, Dienstleister, Aussteller als Gewerbetreibende anzusehen sind und damit 
der GewO unterliegen, ist eindeutig. Denn sie üben eine selbstständige nachhaltige 
Tätigkeit mit der Absicht der Gewinnerzielung aus und beteiligen sich am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr, ohne zu den Berufsgruppen der Freiberufler, der 
Land- und Forstwirtschaft, Künstler oder Wissenschaftler zu zählen.29 Die GewO 
ist daher einschlägig.

Wie bereits erwähnt, unterscheidet die GewO drei Arten gewerblicher Betätigung:

Gewerbearten

Stehende
Gewerbe

Messen, Märkte,
AusstellungenReisegewerbe

Bild 15: Die verschiedenen Gewerbearten nach der GewO

a) Das stehende Gewerbe (Titel II, §§ 14 ff. GewO)

Unter einem stehenden Gewerbe ist ein Gewerbe mit fester Niederlassung zu ver-
stehen, das innerhalb oder außerhalb der Räume seiner gewerblichen Niederlassung 
zumeist auf Bestellung ausgeübt wird. Diese Grundform der Gewerbeausübung ist 
in §§ 14 ff. GewO geregelt. Sie unterliegt dem grundlegenden Prinzip der Gewerbe-
freiheit und damit wenig rechtlichen Beschränkungen. Das bedeutet genauer gesagt, 
dass das Gewerbe ohne besondere Genehmigung nach einer bloßen formalen Anzeige 
gegenüber der Behörde ohne inhaltliche Prüfung von Sachkunde, wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit, Nachfragesituation etc ausgeübt werden darf.

Beispiel: Eröffnung eines Getränkemarktes

Es besteht nur eine Anzeigepflicht. Der zuständigen Behörde ist die Aufnahme der 
gewerblichen Tätigkeit bloß auf einem entsprechenden Formblatt und gegen Zah-
lung einer geringen Gebühr anzuzeigen. Sie bestätigt dem Antragsteller binnen drei 
Tagen den Eingang dieser Anzeige. Diese Bestätigung heißt Gewerbeschein (vgl. §�15�
GewO). Eine inhaltliche Überprüfung im Hinblick auf fachliche Qualifikation oder 
finanzielle Leistungsfähigkeit erfolgt ebenso wenig wie zB eine Bedürfnisprüfung. 
Hat der Unternehmer im Beispielfall die betreffende behördliche Bestätigung erhal-
ten, kann er den Getränkemarkt eröffnen. Ein Scheitern infolge Fehlkalkulation, 

29� �Vgl.�§�15�II�EStG;�Stober/Eisenmenger WirtschaftsVerwR BT § 46 I. 
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fachlicher Unkenntnis, unzureichender finanzieller Mittel, falscher Standortwahl etc 
regelt der Markt, nicht der Staat.

Das hier zur Anwendung kommende Prinzip lautet: Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt.

Das bedeutet für jedermann die genehmigungsfreie Möglichkeit der Aufnahme 
einer gewerblichen Betätigung und einer nachträglichen Gewerbeuntersagung bei 
Unzuverlässigkeit, bei Gefahren für die Allgemeinheit, Mitarbeiter und Ähnliches 
nach § 35 GewO.

Im Messemarkt sind als Beispiele für genehmigungsfreie, nur anzeigepflichtige ge-
werbliche Tätigkeiten zu nennen:
• Die Dienstleistungen von Messe- und Kongressgesellschaften, soweit sie in der 

Vermietung von Hallen und anderen Leistungen an andere Veranstalter bestehen 
(Fremdveranstaltungen);

• Die Dienstleistungen von Standbauunternehmen vorbehaltlich handwerksrechtli-
cher�Einschränkungen;30

• Die Dienstleistungen von Catering-Firmen, Agenturen, die Hostessen, Dolmet-
scher�oder�Künstler�vermitteln�oder�zur�Verfügung�stellen;

• Die Dienstleistungen von Schaufensterdekorateuren oder Floristen, die für die 
passende�Standdekoration�sorgen;

• Die Dienstleistungen von Beratungsfirmen, die Aussteller und Messegesellschaften 
bei der Konzeption von Messen oder Messebeteiligungen beraten.

Ausnahmsweise besteht bei einigen gefährlichen Gewerben eine Genehmigungs-
pflicht. Sie ist in den §§ 30 ff. GewO bzw. in weiteren gewerberechtlichen Gesetzen 
wie dem Gaststättengesetz, der Handwerksordnung oder sonstigen Rechtsnormen 
wie im Bundesimmissionsschutzgesetz geregelt. Hier müssen bestimmte fachliche 
und sachliche Voraussetzungen erfüllt werden.

Beispiel: Wer eine Event-Gastronomie betreiben möchte, muss nach § 4 GastG seine Zuverläs-
sigkeit, einen Unterrichtungsnachweis, die Geeignetheit der Räumlichkeiten und fehlende Be-
einträchtigung der Nachbarschaft und ähnliches nachweisen und erhält nur nach entsprechender 
positiver Überprüfung eine Erlaubnis.

Es gilt hier das Prinzip des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt, das die Gewerbefreiheit 
aus Gründen der Gefahrenabwehr einschränkt.

Umgekehrt fallen einige Betätigungen im Messe- und Ausstellungsbereich von vorn-
herein aus der Gewerbeordnung heraus, weil es sich nicht um die Ausübung eines 
Gewerbes handelt. Sie können also ohne Berücksichtigung der GewO ausgeübt 
werden. Dazu einige Beispiele:
• Freiberufliche Tätigkeit von Architekten, die Standentwürfe planen und realisieren.
• Freiberufliche Tätigkeit von Hostessen, Dolmetschern, Künstlern.
• Wissenschaftliche Tätigkeit von Marktforschungsinstituten.
• Freiberufliche Tätigkeit von Patentanwälten.

30  Soweit zB die Dienstleistung in wesentlichen Teilen in einer Tischler- oder evtl. Zimmerertätigkeit 
besteht, müsste die Handwerksordnung bedacht werden, die insoweit noch immer grundsätzlich 
einen Meistertitel fordert. Zu den inzwischen stark reduzierten meistergebundenen Tätigkeiten 
vgl. die�Anlage�A�zur�HandwO.�
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b) Das Reisegewerbe (Titel III, §§ 55 ff. GewO)

Dies sind Tätigkeiten, die ohne vorhergehende Bestellung und außerhalb einer Nie-
derlassung oder ohne eine entsprechende Niederlassung selbstständig ausgeübt wer-
den.

Wer Waren feilbietet oder Leistungen anbietet, bedarf bei ambulanter Tätigkeit einer 
Reisegewerbekarte, § 55a GewO. Die Behörde muss hier vor allem die Zuverlässigkeit 
des Betreffenden überprüfen, da dieser bei schlechter Qualität schnell auf und davon 
ist und der Kunde das Nachsehen hat. Wegen dieses up-and-away-Effekts soll eine 
vorbeugende Gefahrenkontrolle stattfinden.

Beispiel: Verkauf teurer Fanartikel, CD, Video etc anlässlich von Sport-, Unterhaltungs- oder 
Kulturveranstaltungen außerhalb der Geschäftsniederlassung. Hier bedarf es regelmäßig im 
Interesse der Gefahrenabwehr der Beantragung einer Reisegewerbekarte, bei der besonders die 
Zuverlässigkeit des Betreffenden überprüft wird.

c) Messe-, Ausstellungs- und Marktgewerbe (Titel IV, §§ 64 ff. GewO)

Messen, Ausstellungen und Märkte im Sinne der GewO sind mit staatlicher Erlaubnis 
durchgeführte und mit bestimmten Vergünstigungen (»Marktprivilegien«) versehene 
Verkaufs-, Vertriebs- oder Informationsveranstaltungen an einem bestimmten Ort. 
Die Definitionen finden sich im Einzelnen in den §§ 64–68 GewO.31

Sie unterliegen präventiver staatlicher Kontrolle. Der Veranstalter von Messen, Aus-
stellungen und Märkten benötigt, wenn er in den Genuss bestimmter Marktprivile-
gien kommen möchte, eine entsprechende Festsetzung nach § 69 GewO. Allerdings 
ist zu betonen, dass das Festsetzungsverfahren von der Gewerbeordnung nicht 
zwingend vorgeschrieben ist, sondern auf einer freiwilligen Entscheidung des Antrag-
stellers beruht. Messen und Ausstellungen können auch ohne Festsetzung im Sinne 
der Gewerbeordnung durchgeführt werden.32 Es können also auch private Veranstal-
tungen wie zB eine Autobörse ohne behördliche Festsetzung durchgeführt werden.33 
Denn die GewO schreibt nicht vor, dass die dort genannten Veranstaltungstypen nur 
nach erfolgter Festsetzung durchgeführt werden dürfen.34 Die Festsetzung ist nur Vo-
raussetzung für die Erlangung der Marktprivilegien. Das bedeutet, dass Messen, Aus-
stellungen und Märkte auch ohne Festsetzung »gewissermaßen als Privateinrichtung 
durchgeführt werden«35 können. Wer eine solche Veranstaltung durchführt, muss 
dann punktuell alle gewerberechtlichen und sonstigen Vorschriften (zB baurechtliche, 
arbeitsrechtliche, straßenrechtliche, gaststättenrechtliche, ladenschlussrechtliche, 
ausländerrechtliche Normen) beachten und genießt nicht die mit einer Festsetzung 
verbundenen Marktprivilegien. Im Klartext: Jeder kann ohne Festsetzung Messen, 
Ausstellungen und Märkte abhalten, muss dann aber zahlreiche baurechtliche, ar-
beits(zeit-)rechtliche, straßenrechtliche, gaststättenrechtliche, ladenschlussrechtliche 
oder ausländerrechtliche Vorschriften beachten und eventuell Erlaubnisse einholen, 
von denen er bei einer Festsetzung (weitgehend) befreit wäre.

31  Vgl. ferner Stober/Eisenmenger WirtschaftsVerwR BT § 46 VI. 
32  So zu Recht Kresse/Engelsberg�MessewirtschaftsR�101;�ebenso�Hilderscheid MesseR 45 ff..
33  Frotscher/Kramer WirtschaftsVerfassungsR Rn. 460.
34  Kresse/Engelsberg MessewirtschaftsR 101. 
35  Tettinger/Wank/Ennuschat/Ennuschat GewO § 69 Rn. 21. 
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Die Teilnehmer einer einmal festgesetzten Veranstaltung genießen ihrerseits die 
Messe-, Ausstellungs- und Marktfreiheit nach § 70 GewO und bedürfen insoweit 
regelmäßig keiner besonderen Genehmigung.

Beispiel: Wer als Aussteller einer behördlich festgesetzten Esoterik-Messe Pendel, Quarzsteine, 
CD und Ähnliches verkauft, bedarf keiner Reisegewerbekarte.

d) Die Festsetzung nach § 69 GewO

Um Marktprivilegien36 umfassend für den Veranstalter, teilnehmende Aussteller 
sowie interne und externe Lieferanten in Anspruch nehmen zu können, bedürfen 
Messen, Ausstellungen und Märkte also einer behördlichen Genehmigung. Diese 
Genehmigung bezeichnet § 69 GewO als Festsetzung. Sie stellt die Erlaubnis zur 
Abhaltung der beantragten Veranstaltung unter den Freiheiten dar, die durch die 
Marktprivilegien gewährt werden.

Voraussetzung für die Erteilung der Festsetzung ist, dass eine als Messe beantragte 
Veranstaltung den Anforderungen des § 64 GewO und eine Ausstellung denen des 
§ 65 GewO genügen. Insbesondere muss eine Messe oder Ausstellung somit einen re-
präsentativen Überblick über das Angebot der auf ihr präsentierten Wirtschaftszwei-
ge bieten und sich insbesondere an gewerbliche Wiederverkäufer richten. Aus dieser 
Charakterisierung folgt zB das häufig in Teilnahmebedingungen der Veranstalter 
anzutreffende Verbot des Kleinverkaufs, das nicht zuletzt den örtlichen Einzelhan-
del schützen soll, der seinerseits ja keine Marktprivilegien bei den Öffnungs- und 
Arbeitszeiten genießt.

Die Festsetzung umfasst Gegenstand, Öffnungszeit, Dauer und Platz der Veranstal-
tung. Die Genehmigung hat der Veranstalter bei der für ihn zuständigen Behörde 
einzuholen. Das wäre im Falle der HANNOVER MESSE das Ordnungsamt (Ge-
werbemeldeangelegenheiten) der Landeshauptstadt Hannover.

Bei der Festsetzung besteht Typenzwang. Die Veranstaltung muss also in vollem Um-
fang dem betreffenden gesetzlichen Veranstaltungstyp entsprechen (Messe, Ausstel-
lung, Markt etc), so wie er in den §§ 64–68 GewO definiert ist.37 Eine Kombination 
verschiedener Veranstaltungstypen ist nicht statthaft.

Eine gesetzliche Durchführungspflicht wie bei Wochen-, Spezial- und Jahrmärkten 
besteht bei Messen und Ausstellungen nicht.38 Wegen der hohen Investitionskosten 
für Veranstalter von Messen und Ausstellungen besteht ohnehin von vornherein ein 
hinreichendes Interesse daran, die festgesetzten Veranstaltungen durchzuführen. Für 
eine gesetzliche Durchführungspflicht besteht somit kein Bedürfnis. Allerdings muss 
der Veranstalter der Behörde die Nichtdurchführung der Messe oder Ausstellung 
anzeigen.

Die Festsetzung hat seitens der zuständigen Behörde zu erfolgen, wenn keine Ableh-
nungsgründe vorliegen. Diese sind gem. § 69a GewO:
1. Nichterfüllung der Begriffsmerkmale, dh wenn die für Messen und Ausstellungen 

in den §§ 64 und 65 GewO bezeichneten Voraussetzungen nicht erfüllt sind.

36  Vgl. S. 145. 
37  Tettinger/Wank/Ennuschat/Ennuschat GewO § 69 Rn. 18. 
38  Tettinger/Wank/Ennuschat/Ennuschat GewO § 69 Rn. 50. 
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2. Unzuverlässigkeit des Antragstellers, dh wenn der Veranstalter nach dem Ge-
samteindruck seines Verhaltens nicht die Gewähr dafür bietet, die Veranstaltung 
ordnungsgemäß und den Vorschriften entsprechend durchzuführen. Beispiele: 
vorsätzliche Nichtabführung von Sozialversicherungsbeiträgen an die Sozialver-
sicherungsträger;�Beschäftigung�von�Schwarzarbeitern.

3. Verstöße gegen das öffentliche Interesse, zB bei Gefahr für Leben und Gesundheit 
der Veranstaltungsteilnehmer oder bei erheblichen Störungen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung.

Wenn keiner dieser Ablehnungsgründe vorliegt und die Veranstaltung die gesetz-
lichen Voraussetzungen einer Messe, Ausstellung oder eines Marktes erfüllt, muss 
die Festsetzung durch die Behörde erfolgen (»gebundene Entscheidung«).39 Der 
Veranstalter hat in diesem Fall einen Rechtsanspruch gegen die Behörde, den er mit 
der Verpflichtungsklage vor dem Verwaltungsgericht durchsetzen kann.40

e) Marktprivilegien

Die�Festsetzung�einer�Messe�oder�Ausstellung�gewährt�dem�Aussteller –�abgesehen�
von dem Vorteil, nur eine einzige, allgemeine Genehmigung statt vieler einzelner 
Genehmigungen�einholen�zu�müssen –�weitere�Vergünstigungen,�die�als�Marktpri-
vilegien bezeichnet werden.41

Zu diesen Privilegien zählen:
1. Die Aussteller unterliegen weder einer Anzeige- oder Genehmigungspflicht, 

noch bedürfen sie einer Reisegewerbekarte. Die Teilnahme an der festgesetzten 
Veranstaltung steht vielmehr jedem ohne weitere gewerberechtliche Reglementie-
rung frei, der zum Teilnehmerkreis der festgesetzten Veranstaltung gehört, § 70 
GewO. Dabei finden die Vorschriften über das stehende Gewerbe (zB Gewerbe-
anzeige, Gewerbeuntersagung) ebenso wenig Anwendung wie die Bestimmun-
gen über das Reisegewerbe. Die Behörde kann allerdings einem Aussteller oder 
Anbieter die Teilnahme an einer bestimmten Veranstaltung oder mehreren Arten 
von Veranstaltungen untersagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass er die hierfür erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, § 70a I GewO.

2. Bei Messen und Ausstellungen gelten nicht die allgemeinen Ladenschlusszeiten, 
sondern die im Festsetzungsbescheid genannten Öffnungszeiten.

3. Bestimmte arbeits- und jugendschutzrechtliche Bestimmungen gelten nicht. 
Weder gilt das Verbot der Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen, noch die Re-
geln des Arbeitszeitgesetzes. Ebenso wenig findet das Jugendarbeitsschutzgesetz 
Anwendung. Diese Privilegien gelten nicht nur für die Ausstellertätigkeit als 
solche, sondern auch für die mit dem Auf- und Abbau der Stände verbundenen 
Tätigkeiten.

4. Das generelle Verbot für Ausländer, ohne behördliche Genehmigung in Deutsch-
land keiner gewerblichen Tätigkeit nachgehen zu dürfen, gilt für die Teilnahme an 
Messen mit internationaler Beteiligung nur eingeschränkt. Auch ohne ausdrück-
liche Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit und einem entsprechenden 

39  Tettinger/Wank/Ennuschat/Ennuschat GewO § 69 Rn. 28. 
40  Tettinger/Wank/Ennuschat/Ennuschat GewO § 69 Rn. 28. 
41  Dazu näher Stober/Eisenmenger WirtschaftsVerwR�BT�§�46�VI�4;�Schmidt/Vollmöller/Vollmöller 

ÖffWirtschaftsR § 8 Rn. 67. 
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Vermerk im Einreisevisum ist es den Mitarbeitern ausländischer Unternehmen, die 
als Aussteller einer als Messe festgesetzten Veranstaltung registriert sind, gestattet, 
den Stand ihres Unternehmens auf dem Messegelände auf- und abzubauen. Glei-
ches gilt selbstverständlich auch für die Mitarbeiter des Ausstellers, die ihr Unter-
nehmen während der Messe auf dem Messestand präsentieren. Die Privilegierung 
gilt indes nicht für Mitarbeiter eines vom Aussteller beauftragten, ausländischen 
Standbauunternehmens. Diese unterliegen, sofern es sich nicht um Deutsche oder 
EU-Ausländer handelt, auch auf Messen, auf denen sie Stände ihrer aus dem glei-
chen Land stammenden Auftraggeber aufbauen, wiederum uneingeschränkt dem 
Arbeitsverbot, sofern nicht vor Einreise eine Einzelarbeitsgenehmigung und ein 
zur Arbeitsaufnahme in Deutschland berechtigendes Visum erteilt worden ist.

5. Die Sonderregel des § 68a GewO verdrängt die strengeren Vorschriften des Gast-
stättenrechts. Das bedeutet: es dürfen auf Märkten und Volksfesten alkoholfreie 
Getränke und Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden. Bei 
Messen und Ausstellungen gilt dies aber nur für entgeltliche und unentgeltli-
che Kostproben. Sonst stellt hier das Verabreichen von Speisen und Getränken 
die Ausübung eines Gaststättengewerbes nach § 1 GastG dar und bedarf einer 
Erlaubnis nach § 2 GastG oder zumindest einer Gestattung nach § 12 GastG 
(vgl. §�68a�GewO).�Gegebenenfalls�kann�auch�ein�Reisegewerbe�vorliegen,�für�das�
eine Reisegewerbekarte (§ 55 GewO) oder eine Ausnahmeerlaubnis nach § 55a I 
Nr. 1 GewO nötig ist. Die Festsetzung nach § 69 GewO ersetzt diese notwendi-
gen Genehmigungen dann nicht.42

f) Der Teilnahmeanspruch nach §§ 70, 70a GewO

Vorbehaltlich § 70a GewO steht jedem, der dem Teilnehmerkreis der festgesetzten 
Veranstaltung angehört, das Recht zur Teilnahme an der Veranstaltung zu, § 70 I 
GewO. Dieses Recht wird als Teilnehmer- oder Marktfreiheit bezeichnet. Für den 
Veranstalter�führt�diese�Regelung�faktisch�zu�einem�Kontrahierungszwang;�er�muss�
mit teilnahmewilligen Unternehmen, die dem Messeprogramm entsprechen, einen 
Teilnahmevertrag zu den üblichen Bedingungen abschließen.

Der Veranstalter hat allerdings unter den Voraussetzungen des § 70 III GewO das 
Recht, einzelne Aussteller aus bestimmten Gründen auszuschließen:

g) Einzelne Ausschließungsgründe

Sachlich gerechtfertigt ist der Ausschluss aus folgenden Gründen:43

• Die Angebote der Aussteller entsprechen nicht dem vom Veranstalter gewählten 
Veranstaltungstyp.

Beispiele: Bei der CeBIT entsprachen Handyhersteller dem Veranstaltungstyp, bis zur CeBIT 
2003 nicht jedoch Hersteller von Handyzubehör, die zB Handytaschen produzieren. Auf der 
HANNOVER MESSE zählen Werkzeugmaschinen nicht zum Produktprogramm, teilweise 
jedoch deren Steuerungseinheiten als ein gesondertes Bauteil der Maschine. Die Vorführung der 
Maschinensteuerung wäre nur zulässig, wenn die Funktionsweise der Werkzeugmaschine dabei 
nicht dominiert, sondern lediglich zu Anschauungszwecken untergeordnet sichtbar wird und 
deren Hersteller nicht beworben werden. 

42 Vgl. zu Vorstehendem ausf. Friauf/Wagner GewO § 68a Rn. 5 und 13 ff. 
43  Vgl. Friauf/Wagner GewO § 70 Rn. 54 ff. 


